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Systemschnitt A-A zur grundsätzlichen Erläuterung der Gebäudehöhen
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Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

1920

9

Gebäude (Bestand)

offene Bauweise

Grundflächenzahl

Geschoßflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß 

o

GRZ 0,4

GFZ 0,8

II

2. Maß der baulichen Nutzung (siehe Nutzungsschablone)

Art der baulichen Nutzung

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

Allgemeines Wohngebiet

Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen

öffentliche Grünflächen / private Grünflächen

Grünflächen

Parkplatz

ED Einzelhausbebuung, Doppelhausbebauung

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen

von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen, hier: Entwicklung einer

extensiven Streuobstwiese

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, hier:

Garage / Carport

Ga/Cp

Parzellierungsvorschlag

maximale Traufhöhe = 6,5 mTH max.

maximale Firsthöhe = 10,0 mFH max.

WA II

o

NUTZUNGSSCHABLONE

GRZ 0,4 GFZ 0,8

ED

TH=6,5m

max.

FH=10,0m

max.

WA II

o

NUTZUNGSSCHABLONE

GRZ 0,4 GFZ 0,8

ED

TH=6,5m

max.

FH=10,0m

max.

WA II

o

NUTZUNGSSCHABLONE

GRZ 0,4 GFZ 0,8

ED

TH=6,5m

max.

FH=10,0m

max.

Gartenweg

ö / p

K2

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für

Beflanzungen und die Erhaltung von Bäumen,

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Geh-, Fahr-, und Leitungsrecht

Zeichenerklärung

nach BauGB in Verbindung mit BauNVO und PlanzV 1990

Bebauungsplan "In der Tref", Ortsgemeinde Irsch

Teil B: Textteil

Textliche Festsetzung gem. § 9 Abs. 1BauGB i.V. mit BauNVO

I. Planungsrechtliche Festsetzungen (gem. BauGB, § 9 und BauNVO § 1-23 )

1. Art der baulichen Nutzung

Der Planbereich wird festgesetzt als:

Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO.

Zulässig sind die Nutzungsarten gem. § 4 BauNVO.

Nicht zulässig sind gem. § 1 Abs. 5 BauNVO:

 Anlagen für  sportliche Zwecke.

Nicht zulässig sind gem. § 1 Abs. 6 BauNVO:

 Gartenbaubetriebe,

 Tankstellen.

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1 Grundflächenzahl

Die zulässige Grundflächenzahl für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird gem. § 17 BauNVO mit 0,4

festgesetzt.

2.2 Geschossflächenzahl

Die zulässige Geschossflächenzahl für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird gem. § 17 BauNVO mit

0,8 festgesetzt.

2.3 Zahl der Vollgeschosse

Die Zahl der Vollgeschosse wird im Plangebiet auf maximal zwei Vollgeschosse (II) beschränkt.

2.4 Höhe der baulichen Anlage

Zur Bestimmung der dritten Dimension im Städtebau erfolgt die Festsetzung der Trauf- und Firsthöhen bzw.

Gebäudehöhe gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16, 18 BauNVO. Als Traufhöhe gilt die Schnittlinie der

Dachhaut mit der Außenwand (Fassade), als Firsthöhe die oberste Dachbegrenzungskante, als Gebäudehöhe die

oberste Gebäudeoberkante.

Gebäude mit geneigten Dächern:

Die Traufhöhe wird auf maximal 6,50 m (THmax.) und die

Firsthöhe auf maximal 10,00 m (FHmax.) festgesetzt.

Gebäude mit Flachdach:

Die Gebäudehöhe wird auf maximal 7,00m (GH max) festgesetzt.

Bezugshöhe für alle Höhenfestsetzungen ist die Straßenoberkante (Endausbau) in der jeweiligen

Grundstücksmitte. Bei Eckgrundstücken (an Planstraßen) gibt es zwei dieser Punkte. Bezugshöhe ist hier der

höher gelegene Bezugspunkt.

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird eine offene Bauweise festgesetzt. Es ist nur Einzel-

und Doppelhausbebauung zulässig.

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Ausweisung von Baugrenzen gem. § 23 BauNVO

bestimmt (siehe Planzeichnung).

4. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden

Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden wird auf zwei Wohnungen je Einzelhaus bzw. eine

Wohnung je Doppelhaushälfte festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB).

5. Flächen für Nebenanlagen

Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO und Einrichtungen, die dem Nutzungszweck der im Gebiet liegenden

Grundstücke oder dem Baugebiet selbst dienen und seiner Eigenart nicht widersprechen, sind auch außerhalb

der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

Nebenanlagen, die der Versorgung des Gebiets mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von

Abwasser dienen, können ausnahmsweise zugelassen werden, auch wenn für sie keine besonderen Flächen

festgesetzt sind. Dies gilt auch für fernmeldetechnische Nebenanlagen sowie Anlagen für erneuerbare Energien,

soweit nicht § 14 Abs.1 Satz 1 BauNVO Anwendung findet.

6. Flächen für Stellplätze, Garagen und Carports auf den Baugrundstücken

Stellplätze, Garagen und Carports sind gem. § 12 Abs. 1 und 2 BauNVO nur für den durch die zugelassene

Nutzung verursachten Bedarf zulässig.

Stellplätze sind zulässig im gesamten Bereich der Baugrundstücke.

Garagen und Carports sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) zulässig; weiterhin

sind sie in den gekennzeichneten Flächen für Nebenanlagen, hier: Garagen/ Carports, zulässig.

7. Verkehrsflächen und Erschließung

Zur internen Erschließung des Baugebietes werden folgende Verkehrsflächen bzw. Verkehrsflächen besonderer

Zweckbestimmung, hier: Gartenweg, ausgewiesen:

 Planstraße A: Haupterschließung, Breite 5,50 m

 Planstraße B: Nebenerschließung, Breite  5,50 m

 Planstraße C: Nebenerschließung, Breite 5,50 m

 Gartenweg 1: Breite 3,00 m

 Gartenweg 2: Breite 3,00 m

 Gartenweg 3: Breite 3,00 m

 Gartenweg 4: Breite 3,50 m

8. Öffentliche Parkplätze

Zur Kompensation des KFZ-Stellplatzbedarfes im Planbereich wird im Anschluss an die Planstraße C eine Fläche

für einen öffentlichen Parkplatz festgesetzt. Die Festsetzung erfolgt in Form einer Verkehrsfläche besonderer

Zweckbestimmung, hier: Kfz-Parkplatz.

9. Lärmschutz

Zur Minderung der Einwirkungen von Straßenverkehrslärm sind an den Wohngebäuden Vorkehrungen zu treffen, so dass

nach DIN 4109 bei Außenbauteilen (Außenwände, oberste Decken; Dächer) bewertete Schalldämmmaße R'w  ≥ 45 dB und

bei Fenstern R'w ≥ 32 dB (= Schallschutzklasse 2) erreicht werden. An den Wohngebäuden, die in geringerem Abstand als

60 m vom Fahrbahnrand der B 407 errichtet werden, sind die Fenster von schutzbedürftigen Räumen mit schallgedämmten

Lüftungseinrichtungen auszurüsten. Das aufgeführte Schalldämmmaß von R'w ≥ 32 dB gilt für die gesamte Konstruktion aus

Fenster und Lüftungseinrichtung (Grundlage der Festsetzungen: Schalltechnisches Gutachten zu den Geräuschimmissionen

durch den Straßenverkehr auf der Bundesstraße B 407 im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „In der Tref“ der

Ortsgemeinde Irsch, Sulzbach, den 23.03.2016).

10. Grünordnerische Festsetzungen

Zur Entwicklung und Ordnung der Grünstrukturen im Planbereich werden folgende grünordnerische

Festsetzungen getroffen:

a. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB sind alle nicht überbaubaren Grundstücksflächen als Flächen zum

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt, sofern sie nicht als Zufahrt,

Stellplatz oder Nebenanlagen genutzt werden. Die Flächen sind als Grünflächen oder Gärten anzulegen und auf

Dauer zu unterhalten. Je angefangene 500m² Grundstücksfläche ist mindestens ein Baum zu pflanzen und auf

Dauer zu unterhalten (K1). Zur Anpflanzung der durch Text festgesetzten Bäume und Sträucher sind nur

heimische, standortgerechte Laubgehölze, gemäß Pflanzenliste zulässig (s.a. Umweltbericht, Maßnahmenblatt

K1).

b. Pflanzenlisten

Bei Pflanzungen innerhalb des Planbereichs sind Pflanzen der nachstehenden Pflanzenlisten zu verwenden.

Tabelle 1: Pflanzenliste für einheimische, standortgerechte Gehölze, Teil A - Bäume

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name

Acer campestre `Elsrijk´ Feld-Ahorn `Elsrijk´

Acer platanoides `Globosum´ Kugel-Spitzahorn

Betula pendula `Purpurea´ Purpur-Birke

Carpinus betulus `Frans Fontaine´      Säulen-Hainbuche

Crataegus laevigata `Paul`s Scarlet´ Echter Rot-Dorn

Fraxinus excelsior `Nana´ Kugel-Esche

Malus domestica Kultur-Apfel (div. Sorten)

Prunus avium `Plena´ Gefüllte Vogel-Kirsche

Prunus domestica Kultur-Pflaume

Pyrus communis Kultur-Birne (div. Sorten)

Sorbus aria Mehlbeere

Sorbus aucuparia Eberesche

Tilia platyphyllos `Örebro´ Großblättrige Sommer-Linde

Teil B: Textteil

Textliche Festsetzung gem. § 9 Abs. 1BauGB i.V. mit BauNVO

c. Nebenanlagen, wie Stellplätze, Hofflächen, Zufahrten und Gartenwege etc. sind mit wasserdurchlässigem 

Material zu befestigen um zumindest eine Teilversickerung zu ermöglichen, soweit die Zweckbestimmung

nichts anderes erfordert. Festgesetzte Bepflanzungen auf privaten Grundstücken sind in der auf die

Gebrauchsfertigstellung des jeweiligen Gebäudes folgenden Vegetationsruhe herzustellen.

d. Entstehende ökologische Defizite werden vor Ort durch folgende Festsetzungen ausgeglichen:

 Festsetzung von privaten Grünflächen - p

 Festsetzung von öffentlichen Grünflächen - ö

 Festsetzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

 Bepflanzungen:

 K2 Entwicklung einer extensiven Streuobstwiese

 Auf dem als Grünfläche festgesetzten Bereich Gemarkung Irsch, Flur 44,  Flurstücke Nr. 231, 234 (teilw.),

276 (teilw. und 277 (teilw.) ist eine extensive Streuobstwiese zu entwickeln. Dazu sind in einem 

Pflanzraster von 10 m x 10 m einheimische Wildobstgehölze (Pyrus pyraster , Malus sylvestris; 

Mindestqualität: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Höhe: 150-200 cm) zu pflanzen. Der Anteil der zu pflanzenden

Wildobstgehölze wird auf 80% festgesetzt. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu pflegen und etwaige Ausfälle

zu ersetzen. Zum Schutz der Pflanzung sind zwei Ansitzwarten für (Greif-)Vögel aufzustellen.

Die Wiese ist fortan extensiv zu nutzen. Dazu sind folgende Auflagen beachtlich:

 Kein Pflegeumbruch;

 Verzicht auf jeglichen Einsatz von Düngern oder Pflanzenschutzmitteln;

 Im 1. bis 5. Jahr: 3-mal jährliche Aushagerungsmahd zwischen dem 1. Mai und 30. November  

eines Jahres mit Abtransport des Mahdguts;

 Ab dem 5. Jahr: Eine jährliche Mahd ab dem 1. Juli eines Jahres mit Abtransport des Mahdguts;

       Die Maßnahme ist innerhalb eines Jahres nach Erschließung des Baugebietes durchzuführen.

(S.a. Umweltberich, Maßnahmenblatt K2.)

Pflanzenliste zu verwendender Obst- und Wildobstarten (letztere sind mit * markiert) zu K2.

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name

Malus domestica Kultur-Apfel (div. Sorten)

Malus sylvestris Holz-Apfel*

Prunus domestica Kultur-Pflaume

Pyrus communis Kultur-Birne (div. Sorten)

Sorbus aria Mehlbeere*

Sorbus aucuparia Eberesche*

e.       Nicht innerhalb des Planbereichs ausgleichbare Defizite werden durch folgende externe Maßnahme 

  ausgeglichen: Waldumbau: Entwicklung eines naturnahen Ufergehölzsaumes. Dazu werden die 

standortfremden Nadelgehölze vorzeitig genutzt und der Fläche entnommen. Die Fläche wird im Anschluss

der natürlichen Sukzession überlassen. Über mehrere Zwischenstadien wird sich auf den bodenfeuchten

Standorten schließlich ein erlen- und weidenreicher Bestand durchsetzen. Die Maßnahme umfasst die 

Parzellen Nrn. 21 (tlw.) und 23 in der Gemarkung Irsch, Flur 34. Die Flächen sind im Eigentum der 

Gemeinde (s.a. Umweltbericht Maßnahmenblatt K3).

II. Entwässerung

Der Planbereich wird in Trennsystem entwässert.

Die Ableitung des Regenwassers erfolgt innerhalb des Planbereichs über gesonderte Regenwasserkanäle. Diese

werden im Bereich der Kirchgasse an den bestehenden Mischwasserkanal angeschlossen. Die Drosselung des

Niederschlagswassers erfolgt durch  im westlichen Planbereich gelegene, gestaffelte Rückhaltebecken. Durch sie

ist sichergestellt, dass die aus dem Planbereich abfließenden Niederschlagsmengen auf das natürlicherweise aus

dem Gebiet abfließende Maß gedrosselt werden. Das entsprechende Wasserrecht ist vor Baubeginn zu

beantragen.

Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt durch Anschluss der beiden geplanten Schmutzwasserleitungen an die

bestehenden Mischwasserkanäle in der Kirchgasse bzw. in der Zerfer Straße.

Die Anlagen zur Regenwasserrückhaltung/ - ableitung sin zeitgleich mit dem Ausbau der Erschließungsstraße

herzustellen und auf Dauer zu erhalten. Die Funktionstüchtigkeit des Gesamtsystems ist sicherzustellen.

IV. Hinweise und Empfehlungen

Teil B: Textteil

Textliche Festsetzung gem. § 9 Abs. 1BauGB i.V. mit BauNVO

Einweisungspflicht: Vor Beginn von Baumaßnahmen hat eine Einweisung durch die Ver- und Entsorgungsträger

zu erfolgen.

Oberboden, der bei Veränderungen an der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten

und vor Vernichtung oder Vergeudung gemäß § 202 BauGB zu schützen. Vor Beginn der Bauarbeiten wird der

Oberboden gemäß DIN 19731 in aktueller Fassung abgeschoben, fachgerecht zwischengelagert und für einen

geeigneten Zweck wiederverwendet. Anfallender Bodenaushub- und Bauschuttmassen sind ordnungsgemäß und

schadlos zu verwerten/entsorgen.

Sollten sich bei Baumaßnahmen umweltrelevante Hinweise (z.B. geruchliche/ visuelle Auffälligkeiten) ergeben, so

ist die SDG Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Trier umgehend zu informieren.

Anfallender Bodenaushub- und Bauschuttmassen sind ordnungsgemäß und schadlos zu verwerten/ entsorgen.

Gefährliche Sonderabfälle sind der Sonderabfall-Management Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH zur Entsorgung

anzudienen.

Innerhalb des Geltungsbereichs sind unterschiedliche geologische Bedingungen (Bodenverhältnisse) nicht

auszuschließen. Der Umfang eventuell notwendiger Gründungsarbeiten ist durch Bodengutachten bei Beachtung

der DIN 1054 festzulegen. Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a.

DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Bei Bauvorhaben in Hanglage ist das Thema

Hangstabilität in die Baugrunduntersuchungen einzubeziehen.
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Gesetzliche Grundlagen

Aufstellungsbeschluss

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Irsch hat in seiner Sitzung am 27.08.2015 gem. § 2 Abs. 1 BauGB den

Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans „In der Tref“ in der Verbandsgemeinde Saarburg, Ortsgemeinde

Irsch gefasst. Der Beschluss wurde im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde ortsüblich bekannt gemacht. Mit

der Entwicklung des Bebauungsplans wurde das Ingenieurbüro Paulus & Partner, Im Gewerbepark 5, 66687

Wadern beauftragt.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB

Die Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte im Zeitraum vom 01.10.2015 bis

02.11.2015 in Form einer öffentlichen Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes mit Begründung und

Umweltbericht im Rathaus der Verbandsgemeinde Saarburg, Bauamt, Zimmer 83. Es bestand Gelegenheit sich

über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung sowie die voraussichtliche Auswirkungen der Planung zu

unterrichten, weiterhin bestand Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Trägern öffentlicher Belange § 4 Abs. 1 BauGB

Gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren

Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, mit Schreiben vom 24.09.2015 frühzeitig

unterrichtet. Es wurde zur Stellungnahme bezüglich beabsichtigter oder bereits eingeleiteter Planungen, sonstiger

Maßnahmen oder Informationen, soweit diese für die städtebauliche Ordnung dieses Vorhabens bedeutsam oder

für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials zweckdienlich sein können aufgefordert. Weiter wurde

zur Stellungnahme im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2

Abs. 4 BauGB aufgefordert.

Auslegung des Planentwurfes gem. § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstigen

Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs.2 BauGB

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Irsch hat in seiner Sitzung am 22.09.2016 die öffentliche Auslegung des

Bebauungsplans „In der Tref“ beschlossen.

Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begründung und Umweltbericht, den nach Einschätzung der Gemeinde

bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen sowie den verfügbaren umweltbezogenen Informationen,

lag gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 14.10.2016 bis 14.11.2016 im Rathaus der Verbandsgemeinde

Saarburg, Bauamt, Zimmer 83 öffentlich aus.

Die Bekanntmachung über Ort und Dauer der Auslegung erfolgte am 05.10.2016 ortsüblich mit den Hinweisen,

dass Stellungnahmen während der Auslegefrist von jedermann mündlich, schriftlich oder zur Niederschrift

abgegeben werden können, nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den

Bebauungsplan gem. § 4 Abs. 6 BauGB unberücksichtigt bleiben können, ein Antrag nach § 47 VwGO unzulässig

ist, soweit in ihm Einwendungen geltend gemacht werden sollen, die im Rahmen der Auslegung nicht oder

verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten gelten gemacht werden können.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt

werden können, wurden mit Schreiben vom 07.10.2016 zur Abgabe einer Stellungnahme gem. § 4 Abs. 2 BauGB

bis zum 14.11.2016 aufgefordert. Das Schreiben benachrichtigte zugleich über Ort und Dauer der öffentlichen

Auslegung gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB.

Abwägung

Die während der Auslegung und Beteiligung von Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher

Belange eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen wurden vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Irsch in

öffentlicher Sitzung am 14.12.2016 geprüft und die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und

untereinander gerecht abgewogen.

Satzungsbeschluss, Ausfertigung, Inkrafttreten

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Irsch hat in seiner öffentlichen Sitzung am 14.12.2016 den Bebauungsplan

„In der Tref“ gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde mit Beschluss von

gleichem Datum gebilligt.

Der Bebauungsplan „In der Tref“ wurde mit Datum vom 08.02.2017 ausgefertigt. Der Inhalt des Bebauungsplans

mit seinen textlichen Festsetzungen stimmt mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderates überein,

die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften wurden beachtet.

Der Bebauungsplan wurde mit Datum vom 08.02.2017 ausgefertigt.

Irsch, den 08.02.2017

                                                    ______________________

Der Bürgermeister

Die ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB wurde angeordnet und

veröffentlicht. Die Veröffentlichung enthält Hinweise, dass der Bebauungsplan und die Begründung bei der

Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg, Bauamt, während der allgemeinen Dienststunden von jedermann

eingesehen werden können und über den Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben wird. Es wird auf die

Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, von Mängeln der Abwägung, die

Rechtsfolgen gem. § 215 Abs. 1 BauGB und auf die Fälligkeit sowie das Erlöschen von

Entschädigungsansprüchen  gem. § 44 BauGB hingewiesen. Mit der ortsüblichen Bekanntmachung tritt der

Bebauungsplan „In der Tref“ in Kraft.

Irsch, den

                                                    _______________________

Der Bürgermeister

III. Örtliche Bauvorschriften ( gem. § 88 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz - LBauO )

Zur Erzielung eines einheitlich gestalteten Ortsbildes innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „In

der Tref“ in Irsch sowie zur Sicherung des Verkehrsflusses und der Entwicklung einer ausreichenden

Parkplatzzahl auf privaten Flächen werden gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauO für den Planbereich

folgende örtlichen Bauvorschriften erlassen:

A. Dachgestaltung

    A1. Dachformen

 Zulässig sind geneigte Dächer: Satteldach, Walmdach, Krüppelwalmdach,  versetztes Pultdach, Zeltdach.

 Bei Satteldächern, Walmdächern, Krüppelwalmdächern und versetzten Pultdächern ist eine Dachneigung im

Bereich von 30° bis 42° zulässig. Bei versetzten Pultdächern beträgt das maximal zulässige

Höhenversetzmaß 1,50m.

 Für Zeltdächer beläuft sich die zulässige Dachneigung im Bereich 22° bis 35°.

 Zulässig sind Flachdächer.

 Nicht zulässig sind Pultdächer und Tonnendächer.

 Ausgenommen von den vorstehenden Festsetzungen sind bauliche Nebenanlagen i.S. des § 14 BauNVO

sowie Dachaufbauten, Gauben und Zwerchhäuser sowie untergeordnete Anbauten.

A2. Dacheindeckung

 Als Dacheindeckungsmaterialien sind zulässig: Schiefer oder unglasierte bzw. nicht glänzende, engobierte

Tonziegel oder Betondachsteine

 Die Dacheindeckung ist in Anlehnung an die RAL in dunkler Farbe Anthrazit, RAL-Nr. 7015, 7016, 7021,

oder Rottönen, RAL-Nr. 2001 bis 3013 herzustellen.

A3. Dachüberstände

 Der maximal zulässige Dachüberstand an Traufe und Ortgang beträgt 60 cm. Bei Grenzbebauungen sind

keine Dachüberstände zulässig.

A4. Dachgestaltung bei Doppelhäusern

 Bei Doppelhäusern ist die Dachgestaltung der jeweiligen Doppelhaushälften hinsichtlich Dachform,

Dachneigung und Dacheindeckung einheitlich herzustellen.

A5. Dachaufbauten

 Dachaufbauten sind zulässig. Sie dürfen in der Summe 2/3 der Trauflänge nicht überschreiten.

 Zulässig sind nur Gauben, die mindestens 1,50 m von den freistehenden Giebelseiten entfernt sind.

 Dachgauben einer Dachschauseite sind gleichartig in Form, Konstruktion und Ausgestaltung auszuführen.

 Gauben sind nur in einer jeweils horizontal durchlaufenden Fluchtlinie zulässig.

 Zwerchgiebel und Zwerchhäuser dürfen 1/3 der zugehörigen Fassadenbreite (Außenwand aufgehendes

Mauerwerk) nicht überschreiten und müssen mindestens 2,00 m von der freistehenden Giebelseite und

zueinander entfernt sein.

B. Gestaltung der Außenwände

    Für die Gestaltung der Außenwände der Hauptgebäude sind ausschließlich folgende Materialien bzw.

Ausführungen zulässig:

 Sichtmauerwerk,

 unglasiertes Klinkermauerwerk,

 Außenputz eingefärbt bzw. mit Farbanstrich.

 Holzverkleidungen und Holzkonstruktionen; dabei nicht zulässig sind Gebäude in Holzblockbauweise oder in

einer voll sichtbaren Stammbauweise.

 Metallverkleidungen und Metallkonstruktionen.

 Glasverkleidungen und Glaskonstruktionen.

Bei der Gestaltung von Außenwänden von Nebengebäuden sind Holzbauten zulässig.

C. Stellplätze und Garagen

 Anzahl: Auf jedem Grundstück sind mindestens 2 Stellplätze pro Wohnung anzulegen.

 Stauraum: Zwischen öffentlicher Verkehrsfläche und Garagen ist ein Abstand von mindestens 5,50m als

Stauraum einzuhalten.

D. Veränderungen der Geländeoberfläche

 Aufschüttungen und Abgrabungen dürfen nur in solchem Maß vorgenommen werden, wie diese für die

Errichtung baulicher Anlagen erforderlich sind. Aufschüttungen und und Abgrabungen sind durch

Böschungen von mindestens 1:1,5 auszugleichen.

E. Grundstückseinfriedungen

 Entlang der straßenseitigen Grundstücksgrenzen sind Einfriedungen und Stützmauern zulässig bis zu einer

maximalen Höhe von 0,70m.

 Nadelgehölzhecken sind zur Grundstückseinfriedung nicht zulässig.

F. Nutzung von Vorgärten und Hausvorflächen

 Die Vorgärten und Hausvorflächen wohnbaulich genutzter Grundstücke dürfen nicht als Arbeits- und

Lagerfläche genutzt werden.

Verfahrensvermerke

Luftbild

Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 124 der

Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474).

Baugesetzbuch (BauGB) m 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes

vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722).

Baunutzungsverordnung (BauNVO)  23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des

Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548).

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI.1991 S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 2 des

Gesetzes vom 22.Juli 2011 (BGBl. I S. 1509).

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vom 23. Januar 2003 (BGBI. S. 102), zuletzt geändert am 18. Juli 2016

(BGBI. S. 1679).

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31.Juli 2009 (BGBI. S. 2585), zuletzt geändert am 4. August  2016 (BGBl. S.

1972).

Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG)  vom 29.Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 19 des

Gesetzes vom 13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258) geändert worden ist.

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)  vom März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 101 der

Verordnungvom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474).

Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999 (BGBl. I S. 1554), zuletzt geändert

durch Artikel 102 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474).

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94),das durch Artikel 2

des Gesetzes vom 30. November 2016 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist.

Bundesfernstraßengesetz vom 6. August 1953 (BGBl. I S. 903),  in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.

Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), das zuletzt durch Artikel 466 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474)

geändert worden ist.

Fauna-Flora-Habitat (FFH) Richtlinie, Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der

natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7) zul.

geändert durch Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 (ABl. der Europäischen Union, L 158/193).

Vogelschutzrichtlinie, Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November

2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (kodifizierte Fassung) zul. geändert durch Richtlinie

2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 (ABl. der Europäischen Union, L 158/193).

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBI. S. 365), zuletzt geändert am 15.

Juni 2015 (GVBI. S. 77).

Gemeindeordnung (GemO) vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert am 22. Dezember 2015

(GVBl. S. 477).

Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) vom 6. Oktober 2015 (GVBI. 1015 S. 283).

Landeswassergesetz (LWG) vom 14. Juli 2015 (GVBI. 2015 S. 127), zuletzt geändert am 27. November 2015

(GVBI. S. 383).

Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 23. März 1978, zuletzt geändert am  03. Dezember 2014 (GVBl. S. 245).

Landesplanungsgesetz (LPlG) vom 10. April 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert am 06. Oktober 2015 (GVBl. S.

283, 295).

Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) vom 25. Juli 2005 (GVBl. S. 302), zuletzt geändert am 06. Oktober 2015

(GVBl. S. 283, 295).

Landesnachbarrechtsgesetz (LNRG) vom 15. Juni 1970 (GVBl. S. 198), zuletzt geändert am 21. Juli 2003 (GVBl.

S. 209).

Landesstraßengesetz (LStrG) vom 1. August 1977 (GVBl. S. 273), zul. geändert am 22.12. 2015 (GVBI. S. 516).

Erlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen,  insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung

und im Baugenehmigungsverfahren Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 5. Februar 2002

(3250-4531).

Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung  Rheinland-Pfalz - (Zustimmung vom 15. Oktober 2002)

GH FD = 7,0m

max.

GH FD = 7,0m

max.

GH FD = 7,0m

max.

maximale Gebäudehöhe = 7,0 mGH max.

Bauverbotszone 20 m Abstand zum Fahrbahnrand B 407

Lärmschutzvorkehrungen 60 m Abstand zum Fahrbahnrand B 407

IV. Hinweise und Empfehlungen

Luftbild: o. M.

Gartenweg

Innerhalb des Geltungsbereichs sind Munitionsgefahren nicht auszuschließen. Daher werden eine vorsorgliche Überprüfung

durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst  und die Durchführung von Erdarbeiten mit der entsprechenden Sorgfalt

empfohlen. Die Anforderung des Kampfmittelbeseitigungsdiensts  sollte frühzeitig vor Beginn der Erdarbeiten mit der

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Kampfmittelräumdienst) in Trier erfolgen.

Der Planbereich liegt weiterhin in einer ehemaligen Kampfzone. Im Falle des Auffindens von untertätigen Bauwerksresten

bzw. militärischen Fundgegenständen ist die Direktion Landesdenkmalpflege unmittelbar zu beteiligen.

Im Falle des Fundes von Denkmalresten im Planbereich ist das Denkmalschutzgesetz, insbesondere die Anzeigepflicht und

das befristete Veränderungsgebot einzuhalten.

Der Planbereich liegt im Bereich des auf Eisen verliehenen, bereits erloschenen Bergwerksfeldes "Julius". Die externe

Ausgleichsfläche wird von den auf Eisen verliehenen, bereits erloschenen Bergwerksfeldern „Beurig I“ und „Beurig II“

überdeckt. Weiterhin gibt es Hinweise auf so genannten "Uraltbergbau" in der Gemarkung Irsch. Sollte auf Indizien für

Bergbau gestoßen werden, wird empfohlen einen Baugrundgutachter/ Geotechniker einzubeziehen.

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereichs, in dem lokal erhöhtes und seltener hohes Radonpotential über einzelnen

Gesteinshorizonten ermittelt wurde. Es wird den Bauherren dringend empfohlen orientierende Radonmessungen in der

Bodenluft vorzunehmen, um festzustellen, ob und in welchem Ausmaß Baumaßnahmen der jeweiligen lokalen Situation

angepasst werden sollen. Untersuchungen und Messungen sind langfristig (ca. 3-4 Wochen) notwendig und sollten von

einem mit diesen Untersuchungen vertrauten Ingenieurbüro ausgeführt werden. Werden erhöhte Radonwerte festgestellt,

wird angeraten, bauliche Maßnahmen zu treffen. Zu Informationen steht das Landesamt für Geologie und Bergbau

Rheinland-Pfalz zu Verfügung.

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca.

0,30 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das

„Merkblatt für Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen,

Ausgabe 2013 zu beachten. Es ist sicherzustellen, dass durch Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung

der Telekommunikationslinien nicht behindert werden.

Zur Verringerung der Waldbrandgefahr in den an den Planbereich angrenzenden Waldflächen, ist bei Gebäuden mit

Feuerstätten, die einen geringeren Abstand als 100 m vom Privat- oder Gemeindewald haben, eine Funkenflugsicherung

vorzusehen.

Hinsichtlich der Grünflächen entlang der freien Strecke der B 407 sind die Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch

Fahrzeug-Rückhaltesysteme (RPS) einzuhalten.

Bei der Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern entlang von Grundstücksgrenzen sind die Grenzabstände gemäß

Landesnachbarrechtsgesetz zu beachten.

Die Rodung von Gehölzen ist zum Schutz der lokalen Avi- und Fledermausfauna zwischen dem 1. März und dem 31.

Oktober eines Jahres unzulässig.

Der Abriss der bestehenden Schuppen ist zwischen November und März eines Jahres durchzuführen, um eine Tötung oder

Verletzung von Fledermäusen, die diese evtl. als Tagesquartier nutzen, zu vermeiden.

Die Anwohner der Planstraße C müssen alle Abfälle im Bereich der Wendeanlage (Kreuzungsbereich der Planstraßen B

und C) bereitstellen.

Bei der Netzplanung ist die die Löschwasserversorgung gem. DVGW W405 (24m³/h) zu berücksichtigen.

a.heinke
Polygonlinien


